Entwurf für Handlungsempfehlungen des AK QUEER*WOHNEN für eine queer-sensible/queer-inklusive Wohnungsnotfallhilfe 
Stand: Version 1,  04.02.2026 
BITTE UM FEED-BACK ZU STRUKTUR, INHALT UND HALTUNG/DUKTUS 
Zielgruppen lokal: Politik, relevante Fachverwaltungen (Senats- und Bezirksebene),             Trägerstrukturen, Selbstorganisation/Community 
Zielgruppen überregional: relevante Ministerien und kommunale Fachverwaltungen,   Wohlfahrtsverbände, BAGW 
Publikationsformat: Broschüre zu Struktur, Zielen und Tätigkeit des AKs 2024/25
Ausgangsposition der Handlungsempfehlungen: 
Die Handlungsempfehlungen gehen von der Position aus, dass eine bedarfsgerechte Versorgung von Menschen in Wohnungsnot / queerer Menschen in Wohnungsnot gesetzliche Aufgabe ist (siehe dazu dann Kap. X in der Broschüre). 
Die Broschüre macht mit der Beschreibung der Arbeit des AKs und den Handlungsempfehlungen deutlich, welche spezifischen Bedarfe von LSBTIQ+ die Mitglieder des AKs für die Wohnungslosenhilfe und selbstbestimmtes queeres Wohnen definiert haben. Der Begriff „Handlungsempfehlungen“ ersetzt hier den in den Fachdialogen verwendeten Begriff „Forderungskatalog“. Denkbar wäre auch „Arbeitshilfe“.  
Gleichzeitig macht die Broschüre greifbar, dass die Community in ihrer Selbstorganisation und Netzwerkstrukturen sowie in queer-sensiblen Hilfeangeboten bereits wichtige Beiträge zu einer solchen Versorgung leistet.
Die Handlungsempfehlungen adressieren 
(A) zielgruppenübergreifende Anforderungen an eine queer-sensible/queer-inklusive Wohnungsnotfallhilfe und 
(B) Angebote für spezifische Bedarfe einzelner Gruppen von LGBTIQ+ in Wohnungsnot 

Die im Folgenden für (A) vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen werden nach erster Abstimmung mit dem AK mit einem entsprechendem Rahmentext versehen. Sie fassen bewusst zentrale Forderungen aus der Arbeit des AKs stark zusammen. 

Abhängig von dem Ergebnis der Abstimmung zu (A) werden dann jeweils noch zwei-drei spezifischere Handlungsempfehlungen für (B) ergänzt. 

Da in der Broschüre queer-spezifische Aspekte der Wohnungsnotfallhilfe und der strategische Wert der Arbeit des AK im Zentrum stehen sollen, werden die aktuellen wohnungspolitischen Herausforderungen/Notwendigkeiten und die berlinweiten Kürzungen im sozialen Bereich in der Broschüre als Rahmenbedingungen zwar beschrieben, aber nicht mit eigenen Handlungsempfehlungen versehen. 
  
(A) Zielgruppenübergreifende Handlungsempfehlungen für eine queer-sensible (# Begriff alternativ, ggfs. durchgängig > queer-inklusive Wohnungsnotfallhilfe?)
1. Eine zentrale Herausforderung für die strukturelle Verankerung einer bedarfsgerechten, queer-sensiblen Wohnungsnotfallhilfe bleibt die Verbesserung der Datenlage. Dringende Handlungsempfehlung des AK QUEER*WOHNEN sind fortgesetzte Erhebungen von quantitativen und qualitativen Daten zu queerer Wohnungsnot. Für zwingend erforderlich gehalten wird in diesem Kontext auch die Erarbeitung von bezirksspezifischen roten Listen zu Fehlbedarfen queer-sensibler Wohnungsnotfallhilfe und queer-sensibler Angebote weiterführender Hilfen nach § 67 SGB XII. 
2. Der Senat hat die Pflicht, auf der Basis einer validen Datengrundlage sowie des Erfahrungswissens der Träger der Wohnungsnotfallhilfe eine „soziale Wohnraumversorgung für alle“ zu leisten. Handlungsempfehlung des AK QUEER*WOHNEN für die Umsetzung ist eine         systematische Kooperation zwischen
· den relevanten Fachverwaltungen (# evtl. einzeln benennen?),
· allen zivilgesellschaftlichen Akteur:innen, die sich in queeren Allianzen gegen die Wohnungsnot von LSBTIQ+ Menschen engagieren, 
· den wohnungswirtschaftlichen Akteur:innen der Stadt (Landeseigene Wohnungsunternehmen und sonstige Akteur:innen des „Geschützten Wohnungsmarkts“[footnoteRef:1], „Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen“, private Wohnungsunternehmen, wohnungswirtschaftliche Verbände, Akteur:innen des Trägerwohnens) sowie [1:  Bis Anfang 2026 „Geschütztes Marktsegment“] 

· aktivistischer Selbstorganisation gegen Wohnungsnot wie z.B. Wagenburgen.  
(#1 und 2 in dieser oder umgekehrter Reihenfolge?)
3. Queere Lebenswelten bilden sich in unterschiedlich in den Sozialräumen der Stadt ab. Für die Sicherung eines bedarfsorientierten Angebots der Wohnungsnotfallhilfe ist dieses Wissen ein wichtiger Ausgangspunkt. Handlungsempfehlung des AK QUEER*WOHNEN für die Entwicklung eines nachhaltig bedarfsorientierten Angebots ist, neben der Entwicklung neuer Angebote in den Bereichen ASOG, Notunterkünfte, Kältehilfe vor allem auch den Erhalt existierender Strukturen der Wohnungsnotfallhilfe und von weiterführenden Hilfen nach § 67 SGB XII zu sichern. Dafür sind zwei Schritte zielführend: 
· eine kontinuierliche Abstimmung zwischen den Bezirksämtern, (ggfs. queer-sensiblen), den Trägern von Unterkünften, den Beratungsstellen und der Selbstorganisation von LSBTIQ+ zum lokalen Bedarf sowie
· die Befreiung von entsprechend qualifizierten Trägern von ASOG-Angeboten vom Zweckentfremdungsverbot. 
4. Für die Umsetzung einer queer-sensiblen sozialen Wohnraumversorgung „für alle“ hat der Senat mit konkreten Maßnahmen im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt" (IGSV) gute Voraussetzung geschaffen: 
· die Eröffnung von LSBTIQ+ spezifischen ASOG-Unterkünften[footnoteRef:2] in den Bezirken (Maßnahme 199),  [2:  Unterbringung nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Berlin] 

· die Schaffung von LSBTIQ+ sensiblen Beschwerdemöglichkeiten für die Wohnungsnotfallhilfe (Maßnahme 207) sowie 
· die Berücksichtigung der Bedarfe von LSBTIQ+ in 24/7 Unterkünften, umzusetzen dort durch spezifische LSBTIQ+ Angebote (Maßnahme 212). 
Handlungsempfehlungen des AK QUEER*WOHNEN sind
· die rasche und nachhaltige Umsetzung dieser Maßnahmen über die Regelfinanzierung der Wohnungsnotfallhilfen und
· zusätzlich ein zentrales queeres Clearing- und Krisenhaus einzurichten, das auch als Schutzunterkunft fungieren kann.  
5. Der Ausbau von Standards und Schutzkonzepten, eines entsprechendes Qualitäts- und Beschwerdemanagements sowie die Umsetzung der „Gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung“ (GSTU) werden seit Jahren von politischen Akteur:innen und interdisziplinären Netzwerken in der Wohnungsnotfallhilfe gefordert und sind teils in Entwicklung und Umsetzung. Gewalterfahrungen bei von intersektionaler Benachteiligung Betroffenen LSBTIQ+, FLINTA*, TIN*, Regenbogenfamilien, Alleinerziehenden und Sexarbeitenden nehmen zu. Der Handlungsdruck ist vor diesem Hintergrund immens.
Die Handlungsempfehlung AK QUEER*WOHNEN zur Qualifizierung und Beschleunigung dieses Prozesses beinhaltet drei Bausteine: 
· konzeptioneller Einbezug queerer Allianzen - mit dem Ziel, diese Instrumente und die GSTU queer- und intersektional inklusiv zu qualifizieren,
·  Verpflichtung aller Verantwortlichen, Angebote zur Sensibilisierung und Kompetenzbildung zur „queeren Wohnungsfrage“ regelmäßig wahrzunehmen sowie
· systematischen Einbezug der Stimmen von queeren Expert:innen des Alltags in Wohnungsnot in den lokalen und bundesweiten politischen Diskurs.
„Verantwortliche“ sind Führungskräfte und Personal in den Fachverwaltungen, im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und den von ihm finanzierten Unterkünften für Geflüchtete, in der Trägerlandschaft der Wohnungsnotfallhilfe und des Street-Work. (# Ergänzungen??)
6. Eine dringende Handlungsempfehlung des AK QUEER*WOHNEN zur Struktur des Qualitätsmanagements ist, den Zugang zu Leistungen des Job-Centers und der Bezirke zur Wohnungsnotfallhilfe und den Leistungen nach § 67 SGB XII niedrigschwelliger und einheitlich für alle Zielgruppen zu gestalten. Dies betrifft – besonders für Menschen mit Fluchterfahrung und junge Menschen - auch den Zugang zu Anmeldemöglichkeiten, Mietverträgen und Beschwerdemöglichkeiten. Die gleichstellungspolitischen Schlüsselkriterien dazu lauten: queer-sensibel, mehrsprachig und barrierefrei, Anerkennung der Erfahrung queerer Wohnungsnot als Gewalterfahrung. 
7. In den Bereich von Standards und Qualitätsmanagement gehört, die Teilhabe und Selbstbestimmung der Bedarfsgruppen strukturell zu sichern. Die Handlungsempfehlung des AK QUEER*WOHNEN lautet, Rahmenbedingungen und Ansätze für selbstbestimmtes Wohnen von LGBTIQ+ in ASOGs partizipativ zu erarbeiten und die erforderlichen Kompetenzen der Nutzer:innen systematisch zu fördern.  
Damit die entwickelten Ansätze rasch Eingang in den Alltag von Trägern und Nutzer:innen finden, sind regelmäßige Kontrolle und formative Evaluation zielführend.  Besonders dringlichen Bedarf, die Teilhabe/Selbstbestimmung zu sichern, sieht der AK QUEER*WOHNEN bei allen alleinstehenden Frauen/FLINTA* mit und ohne Kinder, TIN*, BIPoC, allen jungen Menschen und Wohnungslosen mit Suchterkrankungen. Für diese Gruppen sieht der AK QUEER*WOHNEN dringenden Bedarf, die Privatsphäre der Bewohner:innen zu sichern – wie und wo immer im gegebenen Rechtsrahmen möglich. 

Vorschlag Glossar gesetzlicher Rahmen / relevante Leitlinien
Zu den Handlungsempfehlungen werden der rechtliche Rahmen, relevante Leitlinien und in Berlin festgelegte Strategien erläutert/verlinkt: 
· Menschenrecht auf Wohnen
· Verankerung des Rechts auf Wohnen im UN-Sozialpakt sowie in der Agenda 2023 (SDG 11.1)
· Istanbul-Konvention

· Art 11 GG Freizügigkeit
· Art 13 GG Unverletzlichkeit der Wohnung
· AGG
· § 28 Landesverfassung Berlin, Recht auf angemessenen Wohnraum
· LADG
· (Stand?) Rechtsgrundlage von ASOG für EU-Bürger*innen in Berlin
 

· IGSV Berlin
· Berliner Landesstrategie für queere Sicherheit und gegen Queerfeindlichkeit
· Leitbild „Berlin vermietet fair!“
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